
  

  

ABC DES SPONSORINGS  

Hier finden Sie die wichtigsten Begriffe von A-Z zum Thema Sponsoring im Sportverein. 

Um direkt zu einem Begriff, Stichwort oder Fachbegriff zu gelangen, drücken Sie bitte gleichzeitig Strg
und F. Es erscheint ein Suchfeld in Ihrem Browserfenster, in das Sie den Suchbegriff eintragen können.

  

Name des Begriffes: Hörfunksponsoring
Beschreibungen des Begriffes: 

Beim Hörfunksponsoring (auch Radio-Sponsoring) erfolgt die Nennung
eines Sponsors in einem Sponsoring-Spot vor und nach einer gesponserten
Radiosendung.

  

Beim Hörfunksponsoring (auch Radio-Sponsoring) erfolgt die Nennung eines Sponsors in einem
Sponsoring-Spot („Sponsoren-Jingle“) vor und nach einer gesponserten Radiosendung. Ein
Hinweis auf den Sponsor innerhalb einer gesponserten Sendung ist auch vor und nach jeder
Werbeschaltung zulässig. 

Die Dauer des Spots liegt in der Regel zwischen fünf und sieben Sekunden. Aus
medienrechtlichen Gründen darf im Spot keine absatzfördernde Aussage erfolgen. 

Nachrichtensendungen, Sendungen zur politischen Information, Programmhinweise und
Werbeblöcke können nicht gesponsert werden. 

Der Hinweis auf das Sponsoring erfolgt üblicherweise durch Formulierungen wie z.B. „unterstützt
durch“, „wird Ihnen präsentiert von“ oder „wünscht Ihnen“. 

Zurück 
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